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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1961

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z1 B

Geo §420 Abs6

Rechtssatz

§ 29 JN 5ndet auch auf Außerstreitsachen Anwendung. Die einem Bezirksgericht gemäß § 111 JN übertragene

Zuständigkeit zur Führung einer P9egschaftssache bleibt daher ohne Rücksicht auf den derzeitigen Wohnsitz des

ehelichen Vaters bestehen.
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